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Schon gewussst? E-Zigaretten und Shishas sind erst ab 18 Jahren erlaubt (Verkauf und Weitergabe). Demnach ist der Konsum in der Öffentlichkeit auch erst ab 18 Jahren erlaubt. Alle Infos rund um das Thema Shishas: 

LINK: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/legale-drogen-zigaretten-und-shishas (Veröffentlichung am 08.05.2020)
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